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editorial

Liebe Eriswilerinnen und Eriswiler

Auch wenn es noch nicht Frühling ist, freuen wir uns, dass die Sonne täg-
lich schon etwas länger am Himmel steht. 

Die Sonne als Quelle aller Energie ist elementar für unser Leben auf der 
Erde. Ohne die Sonnenstrahlen, welche vor Jahrmillionen auf die damals 
tote Erdoberfläche trafen, wäre heute kein Leben auf unserem Planeten. 
Es würden weder Pflanzen, Tiere noch der Mensch existieren.  
Das Wort «Licht» als Synonym für die Sonne und dessen Bedeutung für 
das Leben hat darum in Sprache und Schrift eine bedeutungsvolle Rolle. 
Wir erblicken das «Licht» der Welt, kaum sind wir geboren, und unser 
«Licht» erlischt, wenn wir sterben. Und in vielen Religionen ist das irdische 
Leben dafür bestimmt, selber «Licht» oder erleuchtet zu werden.

Die Arbeit des Gemeinderates hat nichts mit Religion zu tun, und doch 
spielt «Licht» auch in diesem Gremium eine zentrale Rolle. In all den Dis-
kussionen und Beratungen werden die Geschäfte von verschiedenen Sei-
ten her beleuchtet, bevor schliesslich Entscheide gefällt werden. Auch 
müssen manchmal Sachlagen oder Beweggründe ins rechte Licht gerückt 
werden, damit Entscheide auch nach aussen besser verständlich sind. Als 
Rat haben wir zudem den Anspruch, nicht im Dunkeln, sondern im Licht 
zu agieren. Es wäre sicher vermessen zu sagen, dass der Gemeinderat «im 
Licht der Wahrheit» arbeitet. Denn es ist uns bewusst, dass es nicht eine 
richtige Wahrheit gibt. An diese können wir uns nur im Kollektiv der Ge-
meinschaft annähern, um daraus jeweils Entscheide und Handlungen ab-
zuleiten, welche der Gemeinde hoffentlich als Ganzes einen Nutzen brin-
gen werden.      

Mit den besten Wünschen,

Stephan Aeschlimann Yelin, Gemeinderat Ressort Bildung und Finanzen
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Drucksachen 
produziert in 
Ihrer Region.

Schürch. Druck & Medien | Bahnhofstrasse 9 | Huttwil | schuerch-druck.ch

Elektro AG

Stadthausstrasse 4 4950 Huttwil
Ahornstrasse 4 4952 Eriswil
Dorf 118a 4954 Wyssachen
Feldstrasse 38 3465 Dürrenroth

www.schulze-elektro.ch T 062 962 10 26

Aktionspreis

CHF 2130.–
Preis inkl. MwST + vRG

WASLEEV300
Softwater und ÖkoMix-Technologie. Woolmark 
Green-Zertifikat. Bis 9 kg Trockenwäsche. 20 
Min./3 kg-Schnellwaschprogramm. ÖkoPower 
(5 kg in 59 Min.). Antiallergie-Waschprogramm. 
Auffrisch- und Entknitterungsprogramm mit 
Dampf. Grosse LCD-Anzeige mit Ziffern und Sym-
bolen. Startzeitvorwahl max. 20 Std. 1600 U/Min.
Energieverbrauch pro Betriebszyklus 0,49 kWh. 
H/B/T: 85/60/63,9 cm.
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Kehrichtabfuhrdaten 2023

3. Januar (L) 9. Mai (H) 12. September (L)

17. Januar (H) 23. Mai (L) 26. September (H)

31. Januar (L) 6. Juni (H) 10. Oktober (L)

14. Februar (H) 20. Juni (L) 24. Oktober (H)

28. Februar (L) 4. Juli (H) 7. November (L)

14. März (H) 18. Juli (L) 21. November (H)

28. März (L) 2. August (H) 5. Dezember (L)

11. April (H) 15. August (L) 19. Dezember (H)

25. April (L) 29. August (H)

Die Kehrichtabfuhr beginnt jeweils dienstags ab 7.30 Uhr! 
Säcke und Gebinde dürfen erst am Abfuhrtag, vor Beginn 
des Einsammelns, bereitgestellt werden. Die Abfuhrroute 
wechselt jede zweite Woche. Die erste Abfuhr im Jahr führt 
über den Lisistutz (L), die zweite über den Hitzenberg (H). 
Die Route ist auf der Webseite der Gemeinde Eriswil (www.
eriswil.ch) unter der Rubrik Online-Schalter ersichtlich.

Papiersammlung 2023

Die Papiersammlung findet 2023 an folgenden Daten statt:
• Mittwoch, 15. März 2023
• Dienstag, 19. September 2023

Schülertransportkostenbeiträge

Die Gemeinde Eriswil entrichtet den Familien, deren Kinder 
einen unzumutbaren Schulweg haben, Schülertransport-
kostenbeiträge.

Für die Berechnung der Zumutbarkeit werden die Strecken-
längen und die Höhenmeter berücksichtigt, um die Leis-
tungskilometer zu ermitteln.

Die Richtlinien und das Antragsformular können bei der Ge-
meindeverwaltung Eriswil bezogen oder auf der Website 
der Gemeinde (www.eriswil.ch) heruntergeladen werden.
Die Anträge für das Schuljahr 2022/2023 sind bis am  
30. April 2023 bei der Gemeindeverwaltung einzureichen. 
Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können 
leider nicht mehr berücksichtigt werden. 

Verunreinigung der Strassen durch 
landwirtschaftliche Arbeiten

Durch landwirtschaftliche Tätigkeiten werden immer wie-
der verschiedene Gemeindestrassen stark verschmutzt und 
nach Abschluss der Arbeiten nicht mehr ordnungsgemäss 
gereinigt.
Die Verursacher werden gebeten, die Verunreinigungen ge-
mäss Strassengesetz vom 4. Juni 2008 immer umgehend zu 
beseitigen.

Art. 67 Strassengesetz (SG)
1  Wer eine Strasse übermässig verunreinigt und sie nicht 

sofort reinigt, trägt die Kosten der Reinigung.
2  Wer eine Strasse beschädigt oder übermässig abnutzt, 

trägt die Kosten für die Wiederherstellung.

Wir danken für die Sauberhaltung unserer Strassen und die 
Rücksichtnahme auf andere Verkehrsteilnehmer.

Zurückschneiden von Bäumen,  
Hecken und Sträuchern  
längs öffentlicher Strassen

Die Strassenanstösser sind verpflichtet, bezüglich Bepflan-
zungen und Einfriedungen an öffentlichen Strassen folgen-
de Vorschriften zu beachten:

1. Bäume, Sträucher und Anpflanzungen, die zu nahe an 
Strassen stehen oder in den Strassenraum hineinragen, ge-
fährden die Verkehrsteilnehmenden, aber auch Kinder und 
Erwachsene, die aus verdeckten Standorten unvermittelt 
auf die Strasse treten. Zur Verhinderung derartiger Verkehrs-
gefährdungen schreiben das Strassengesetz vom 4. Juni 
2008 (SG, BSG 732.11), Art. 80 Abs. 3 und Art. 83 und die Stras-
senverordnung vom 29. Oktober 2008 (SV, BSG 732.111.1.), Art. 
56 und 57, unter anderem vor:
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•  Hecken, Sträucher, landwirtschaftliche Kulturen und 
nicht hochstämmige Bäume müssen seitlich mindestens 
0,50 m Abstand vom Fahrbahnrand haben. Überhängen-
de Äste dürfen nicht in den über der Strasse freizuhalten-
den Luftraum von 4,50 m Höhe hineinragen; über Geh- 
und Radwegen muss eine Höhe von 2,50 m und ein 
seitlicher Abstand von 0,50 m freigehalten werden.

•  Die Wirkung der Strassenbeleuchtung darf nicht beein-
trächtigt werden.

•  An unübersichtlichen Strassenstellen dürfen Einfriedun-
gen und Zäune die Fahrbahn um höchstens 0,60 m über-
ragen. Für die nicht hochstämmigen Bäume, Hecken, 
Sträucher, landwirtschaftlichen Kulturen und dergleichen 
gelten die Vorschriften über Einfriedungen. Danach müs-
sen solche Pflanzen bis zu einer Höhe von 1.20 m einen 
Strassenabstand von 0,50 m ab Fahrbahnrand einhalten. 
Sind sie höher, so müssen sie um ihre Mehrhöhe zurück-
versetzt werden. Der Geltungsbereich erstreckt sich auch 
auf bestehende solche Pflanzen.

2.  Die Strassenanstösser werden hiermit ersucht, die Äste 
und andere Bepflanzungen bis zum 1. März 2023 und im 
Verlaufe des Jahres nötigenfalls erneut auf vorgeschrie-
bene Lichtmasse zurückzuschneiden.

3.  An unübersichtlichen Strassenstellen sind Bäume, Grün-
hecken, Sträucher, gärtnerische und landwirtschaftliche 
Kulturen (z. B. Mais, Getreidearten) in einem genügend 
grossen Abstand gegenüber der Fahrbahn anzupflanzen, 
damit nicht ein Zurückschneiden bzw. ein vorzeitiges Mä-
hen erfolgen muss. Die Grundeigentümer entlang von 
Gemeindestrassen und öffentlichen Strassen privater Ei-
gentümer haben Bäume und grössere Äste, welche dem 
Wind und den Witterungseinflüssen nicht genügend Wi-
derstand leisten und auf die Verkehrsfläche stürzen kön-
nen, rechtzeitig zu beseitigen. Sie haben die Verkehrsflä-
che von hinuntergefallenem Reisig und Blattwerk (im 
Herbst) zu reinigen.

4.  Nicht genügend geschützte Stacheldrahtzäune müssen 
einen Abstand von 2,00 m vom Fahrbahnrand bzw. 
0,50 m von der Gehweghinterkante einhalten.

 ■ Neupflanzung Hochstammbäume
Für hochstämmige Bäume gelten gemäss Art. 57 Abs. 1  
Strassenverordnung folgende, ab Mitte der Pflanzstelle ge-
messene Strassenabstände:
•  entlang von Strassen im Siedlungsgebiet 3 m ab Fahr-

bahnrand bzw. 1,50 m ab Gehweghinterkante,
•  entlang von Kantonsstrassen ausserorts 5,00 m ab Fahr-

bahnrand,
•  entlang von Gemeindestrassen und Privatstrassen im Ge-

meingebrauch ausserorts 4,00 m ab Fahrbahnrand,
•  bei selbstständigen Radwegen ausserorts 3,00 m ab 

Wegrand.

Der zuständige Strasseninspektor des Tiefbauamtes des 
Kantons Bern oder das zuständige Gemeindeorgan sind ger-
ne zu näherer Auskunft bereit. Bei Missachtung der oben-
genannten Bestimmungen werden die Organe der Strassen-
baupolizei von Gemeinde und Kanton das Verfahren zur 
Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes einleiten.

Gewichtsbeschränkung  
auf Gemeindestrassen

Die vom Tiefbauamt des Kantons Bern genehmigte Ge-
wichtsbeschränkung Höchstgewicht 10 t (während der Auf-
tauphase) wird bei entsprechender Witterung in Kraft ge-
setzt. Die davon betroffenen, nachfolgend aufgeführten 
Gemeindestrassen werden zu gegebener Zeit dementspre-
chend signalisiert:
•  Sandhohle – Späckhüsli – Chüemoos
•  Oberdorf – Küng – Waldmatt
•  Abzweigung Ahornstrasse Richtung Kalberweid – Hegen-

wald
•  Rapierplatz – Hegen

Die aufgestellten Signale sind massgebend und einzuhal-
ten. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass notwendige 
Transporte (Bauarbeiten, Holz usw.) noch vor der Auftau-
phase zu erfolgen haben.
Sobald die entsprechenden Signale aufgestellt sind, können 
grundsätzlich nur Hofab- und zufuhrtransporte (Futter / 
Milch) zugelassen werden. Übrige Transporte benötigen zwin-
gend eine Ausnahmebewilligung der Baukommission Eriswil. 
Ausgenommen sind Einsätze und Fahrten der Blaulichtorga-
nisationen wie Feuerwehr, Polizei und Krankenwagen.
Sämtliche Ausnahmen müssen von der Baukommission  
bewilligt werden. Gesuche sind immer rechtzeitig vor dem 
beabsichtigen Transport bei der Gemeindeschreiberei  
(Tel. 062 959 50 00 / gemeindeverwaltung@eriswil.ch) ein-
zugeben.

Eriswil, Januar 2023

Dienstjubiläen

Priska Gerber-Jordi konnte am 1. Januar 2023 ihr zehnjähri-
ges Dienstjubiläum feiern. Gewissenhaft kümmert sie sich 
um unsere Gemeindefinanzen und scheut auch unangeneh-
me Entscheidungen nicht. Ihre exakte Arbeitsweise und auf-
gestellte Art werden sehr geschätzt. 
Vroni Lanz konnte auch bereits ein Dienstjubiläum feiern: 
Sie ist seit fünf Jahren Zählerableserin. Wir danken beiden 
ganz herzlich für ihre Treue!
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Kantonales Energiegesetz –  
diese Änderungen müssen Gebäude- 
besitzende kennen

Das revidierte Energiegesetz trat am 1. Januar 2023 in Kraft. 
Die Vorgaben zielen darauf ab, den Energieverbrauch zu re-
duzieren, den CO2-Ausstoss zu verringern, die Nutzung von 
erneuerbaren Energien zu erhöhen, die Auslandabhängig-
keit zu reduzieren und die Versorgungssicherheit zu stärken. 
Für Gebäudebesitzerinnen und -besitzer sind nachfolgende 
Informationen wichtig:

 ■ Heizungsersatz
Neu ist der Ersatz der Heizung immer meldepflichtig. Sofern 
erneut eine mit fossilen Energieträgern betriebene Heizung 
eingebaut wird, gelten bei über 20-jährigen Wohngebäuden 
sowie Verwaltungsgebäuden, Schulen, Verkaufsgebäuden 
und Restaurants zusätzliche Anforderungen. Diese können 
erfüllt werden, wenn im aktuellen Zustand mindestens die 
GEAK-Gesamtenergieeffizienz D nachgewiesen wird, ein 
gültiges Minergie-Zertifikat vorliegt oder eine der zwölf 
Standardlösungen fachgerecht umgesetzt wird. 
Die Meldung des Heizungsersatzes erfolgt über das eBau-
Portal des Kantons Bern.

 ■ Elektroboiler
Bestehende, zentrale Elektroboiler in Wohnbauten müssen 
innert 20 Jahren ab Inkrafttreten des revidierten Energiege-
setzes (spätestens bis 31.12.2043) ersetzt werden, sofern sie 
nicht mit mindestens 50 % erneuerbarem, eigenproduzier-
tem Strom betrieben werden.

 ■ Neubauten
Der Grenzwert des gewichteten Energiebedarfs wird auf-
gehoben und durch die gewichtete Gesamtenergieeffizienz 
abgelöst. Damit ist der gesamte Energieverbrauch des Ge-
bäudes massgebend. Die Eigenenergieerzeugung (Elektrizi-
tät und/oder Wärme) darf in Abzug gebracht werden, so-
fern diese aus erneuerbaren Energien stammen. Der 
Grenzwert des Heizwärmebedarfs bleibt bestehen.

Bei Neubauten mit einer anrechenbaren Gebäudefläche von 
mehr als 300 m2 muss neu eine Solaranlage installiert wer-
den. Ausserdem müssen Parkplätze neu mit einer Ladeinf-
rastruktur für Elektrofahrzeuge ausgerüstet werden.

Detaillierte Informationen finden Sie unter: 
www.be.ch/keng

Für eine Beratung wenden Sie sich an die Energieberatung 
Oberaargau. Beratungen im Büro der Energieberatungsstel-
le sowie Auskünfte am Telefon oder per E-Mail sind kosten-
los. 
Kontakt: www.oberaargau.ch/energie/, Tel. 062 923 22 21.

Wasserbezüge ab Hydranten sind  
bewilligungspflichtig

Gemäss Art. 12 des Wasserversorgungsregle-
ments der Einwohnergemeinde Eriswil sind vo-
rübergehende Wasserbezüge respektive Bezü-
ge ab Hydranten bewilligungspflichtig.
Die Hydranten dienen ausschliesslich der 
Löschwasserversorgung. Eine unsachgemässe 
Bedienung erhöht die Gefahr von Rückschlä-

gen im Netz und damit verbundenen Leitungsbrüchen.
Gemäss Art. 26 Abs. 2 Wasserversorgungsreglement sind 
Wasserbezüge untersagt, ausser zu Löschzwecken. Über 
Ausnahmen entscheidet die Wasserversorgung. Wer ohne 
Bewilligung Wasser ab einem Hydranten bezieht, macht 
sich strafbar. Jeder Wasserbezug, insbesondere ab Hydran-
ten, ist bewilligungs- und gebührenpflichtig.
Gesuche für eine Bewilligung sind schriftlich an die Gemein-
deverwaltung Eriswil, Ahornstrasse 9, 4952 Eriswil oder an 
gemeindeverwaltung@eriswil.ch zu richten. Die Gesuchs-
formulare können auf der Gemeindeverwaltung oder auf 
www.eriswil.ch (Online-Schalter) bezogen werden.

Defekte Strassenlampen

Bei der Feststellung von defekten Strassenlampen, zum Bei-
spiel, wenn eine Lampe nicht mehr brennt oder flackert, bit-
tet die Versorgungskommission um Mithilfe der Bevölke-
rung. Wir bitten Sie, Störungen immer auf der Gemeinde- 
verwaltung Eriswil, Telefonnummer 062 959 50 00, und 
nicht direkt bei einem Elektriker zu melden. Nur so können 
wir eine rasche Reparatur in Auftrag geben und die Unter-
brüche der Beleuchtung reduzieren. 
Weiter können Bepflanzungen in der Nähe von Strassenlam-
pen den Lichtkegel der Lampe beeinträchtigen. Wir bitten 
die Eigentümer, ihre Bepflanzung soweit zurückzuschnei-
den, dass der Lichtkegel die Strasse und das Trottoir vollstän-
dig ausleuchten kann. 

Besten Dank für Ihre Mithilfe
Die Versorgungskommission
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Haus und Garten 
Futtermittelproduktion 
UFA Futter
Heiz-/Dieselöl
Getränke
Eigene Schnapsbrennerei

Bahnhofplatz 6, 4952 Eriswil 
Tel. 058 476 96 96
info@eriswil.landi.ch

E R I S W I L
G e n o s s e n s c h a f t

Hauptagentur Huttwil
Christian Brönnimann

Brunnenplatz 6
4950 Huttwil

062 965 05 40

Agentur Eriswil
Elisabeth Bieri

Grünenboden 22
4952 Eriswil

079 646 98 79

Unsere Versicherungslösung
Für Fahrzeuge.

Von hier. Für Sie.
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Zwergenbrunnen

Seit 1994 ziert der Zwergenbrunnen des verstorbenen Eris-
wiler Künstlers Franz Eggenschwiler den Vorplatz zwischen 
Schulhaus und Kirche. Mit den sechs Zwergen nimmt der 

Notfalltreffpunkt

Am 13. Oktober 2022 fand 
bei der Mehrzweckhalle 
Eriswil in Begleitung von je 
einem Mitglied der RFO und 
der ZSO eine Übung statt. 
Es wurde überprüft, ob alle 
Materialien für den Betrieb 
des Notfalltreffpunkts vor-
handen sind und gezielt ein-
gesetzt werden können. 

Als Erstes wurde der Treff-
punkt eingerichtet und ge-
testet, ob das Notstromag-
gregat funktioniert. Auch 
eine Funkübung wurde mit 
Erfolg durchgeführt. Eriswil 
hat also eine sichere Anlauf-
stelle in einer Notfallsituati-
on. 

Weitere Informationen er-
halten Sie unter 
www.notfalltreffpunkt.ch. 

Ungültige Stimmen  
bei Abstimmungen vermeiden

Am Sonntag, 12. März 2023, findet die nächste Volksabstim-
mung statt. Bei den letzten Abstimmungen konnten leider 
einige Stimmen nicht berücksichtigt werden, weil sie ungül-
tig waren. Das ist schade. 

In diesen Fällen sind Stimmen ungültig:
• Stimmkarte wurde nicht unterschrieben
• Stimmkarte fehlt
• Alles in einem Couvert verpackt
  Die unterschriebene Stimmkarte und der Stimmzettel 

müssen separat verpackt werden, da sonst das Stimm-
geheimnis nicht gewahrt ist. Verpacken Sie den Stimm-
zettel im kleineren Couvert und legen Sie dieses Couvert 
zusammen mit der unterschriebenen Stimmkarte zurück 
ins Versandcouvert. 

•  Ehrverletzende Kommentare und offensichtliche Kenn-
zeichnungen auf Stimmzettel 

Der Stimm- und Wahlausschuss beurteilt die Gültigkeit ei-
nes Wahl- oder Stimmzettels sowie alle zweifelhaften Fäl-
le (z. B. schwer leserliche Handschrift).

Falls das Zustellcouvert beschädigt wurde oder nicht mehr 
auffindbar ist, können Sie bei der Gemeindeverwaltung ein 
neues verlangen. Sie können ihre Stimme aber auch einfach 
an der Urne abgeben, da braucht es gar kein Couvert. 

Künster Bezug zur Eriswiler Zwergensage. Franz Eggen-
schwiler war sowohl von natürlichen wie auch von geome-
trischen Formen fasziniert. Die sechseckigen Basaltsäulen 
sollen beides verbinden, die Natur als Konstrukteurin wir-
ken. Im vergangenen Mai wurde das Kunstwerk nun gerei-
nigt und die Zwergengesichter frisch vergoldet. 
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Stand Planung Windenergie

Am 4. Oktober 2022 wurden die Unterlagen beim Amt für 
Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern schriftlich 
und elektronisch eingereicht. Der Kanton ist nun daran, die 
Unterlagen zu prüfen und hat am 11. Januar 2023 die Leit-
verfügung erlassen. In dieser Verfügung werden die Fach-
stellen bestimmt, welche einen Bericht abgeben müssen. 
Ausserdem wird der Zeitplan definiert. Das Amt für Gemein-
den und Raumordnung rechnet damit, dass der Vorprü-
fungsbericht im Mai 2023 abgeschlossen werden kann. 

Die Arbeitsgruppe Windenergie bearbeitet derweilen An-
liegen, welche während der Mitwirkung eingegangen sind. 
So wird der Businessplan mit einer Risikoanalyse ergänzt 
und eine Windmodellierung in Auftrag gegeben. Nicht im 
Zuständigkeitsbereich der Arbeitsgruppe Windenergie ist 
die Frage, wer die Trägerschaft der Windenergieanlage sein 
könnte. Dafür hat der Gemeinderat eine separate Arbeits-
gruppe gebildet. 

 ■ Diskussionsplattform «Stammtisch Windenergie»
Es ist geplant, regelmässig einen «Stammtisch Windener-
gie» durchzuführen. Dort sollen Fragen gestellt und disku-
tiert werden können. Die Daten werden zu gegebener Zeit 
auf der Homepage der Gemeinde Eriswil und im amtlichen 
Publikationsorgan veröffentlicht. Interessierte können sich 
auch unter der E-Mail-Adresse windrad@eriswil.ch melden. 
Sie werden anschliessend direkt mit aktuellen Informatio-
nen bedient. 

Fotos für die Dorfzeitung

Damit wir die Dorfzeitung stets interessant und abwechs-
lungsreich gestalten können, benötigen wir immer wieder 
neue Fotos. Haben Sie zu Hause Fotos von der Eriswiler 
Landschaft, welche Sie uns für die Dorfzeitung gerne zur 
Verfügung stellen möchten? Wir sind froh um alle neuen 
Bilder. Sie können uns Ihre Fotos per E-Mail an fankhauser@
eriswil.ch zustellen. 
Wir bitten Sie, die Fotos jeweils mit einer Legende zu ver-
sehen.

Vielen Dank!
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Windenergie Eriswil – Darum! 
1. Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung

Windenergie ist die ideale Partnerin der Wasserkraft und Solarenergie. Windenergie liefert 
zwei Drittel der Jahresproduktion im Winterhalbjahr. Genau dann, wenn unser Verbrauch am 
höchsten ist. Sie ist damit die ideale Partnerin von Wasser- und Solarenergie, die im Sommer-
halbjahr mehr Strom produzieren als im Winter.

2. Alternativlos
Die Nutzung von Windenergie ist alternativlos. Die Schweiz darf nicht weiter von Strom aus 
deutscher Braunkohle, russischem Gas und französischen Atomkraftwerken abhängig 
bleiben.

3. Klimaschutz
Windstrom wird sauber produziert. Es werden weder Luft noch Gewässer verschmutzt oder 
Abfälle entsorgt. Damit wird der CO2-Ausstoss wesentlich verringert.

4. Wind ist frei verfügbar
Wind ist ein kostenlos und unendlich verfügbarer Energierohstoff. Das Schweizer Mittelland 
verfügt über gute Windverhältnisse und ein sehr hohes Potenzial. Für das Grunholz weisen 
Windmessungen ein ausgiebiges Windvorkommen aus.

5. Mit der Nutzung von Windenergie bleibt die Wertschöpfung vor Ort
Die vor Ort produzierte Elektrizität müssen wir nicht mehr einkaufen. In der Schweiz geben wir 
jeden Monat deutlich über eine Milliarde Franken für den Import fossiler Energien aus. Wenn 
wir erneuerbaren Schweizer Solar- und Windstrom nutzen, bleibt dieses Geld hier.

6. Wirtschaftlicher Erfolg dank Windenergie
Sowohl die Wirtschaft wie auch Private verbrauchen immer mehr Energie. Die Nachfrage 
bleibt unverändert hoch. Nach dem Bau der Anlage sind die Produktionskosten gering. Eine 
moderne Windenergieanlage produziert Haushaltsstrom für bis zu 10'000 Personen. Und das 
rund 30 Jahre lang.

7. Alle profitieren
Der Profit fliesst nicht in die Taschen einzelner Investoren. Erträge bleiben hier und nützen der 
ganzen Bevölkerung.

8. Gute Erschliessung am Standort
Der Standort Grunholz ist gut erschlossen. Temporäre Verstärkungen und Verbreiterungen an 
der Verkehrsinfrastruktur werden genügen, um die Baustelle zu erreichen. In unmittelbarer 
Nähe befindet sich eine Trafostation. Der Strom kann dort eingespiesen werden, ohne dass 
ein komplett neues Trassee gebaut werden muss. Netzergänzungen sind nur in bescheide-
nem Mass erforderlich.

9. Hohe Anlage ist vorteilhaft
Die Höhe der Anlage hat einige Vorteile:

- Der Stromertrag wächst mit der Anlagehöhe exponentiell.
- Eine grosse Anlage wirkt sich auf das Landschaftsbild weniger negativ aus als viele kleine.
- Die Lärmemissionen sind durch die höhere Distanz zur Lärmquelle geringer.

10. Effizienter Lebenszyklus
Eine Windenergieanlage hat einen Lebenszyklus von 25–30 Jahren. Sie kann wieder 
abgebaut und die grüne Wiese wieder hergestellt werden. Die meisten Bestandteile des 
Windrades können wiederverwertet werden.
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Steuererklärung vollständig
elektronisch einreichen – auch Belege!

Wussten Sie, dass Sie Belege elektronisch einreichen können und
Sie nicht per Post einschicken müssen? Klicken Sie auf «Beleg hinzufügen» und
wählen Sie zwischen:

www.taxme.ch

Wenn Sie Papierbelege haben und diese nicht
scannen können, dann fotogra� eren Sie die Belege
mit Ihrem Smartphone und laden Sie sie hoch. 

Haben Sie Ihre Belege als PDF auf Ihrer 
Computerablage abgespeichert? Dann wählen Sie
die Dokumente aus und laden Sie diese hoch.

Per Smartphone

Per Computerablage

Weitere Vorteile von BE-Login

 − Steuererklärung vollständig elektronisch freigeben und einreichen
 − eSteuerauszug hochladen
 − Verschlüsselte Datenübertragung
 − Steuererklärung für Dritte ausfüllen: z. B. für Ihre Eltern und
als Treuhänder/-in oder als Organisation für Ihre Kunden und Kundinnen

 − Stand der Rechnungen, Veranlagungen sowie Zahlungen abfragen
 − Einzahlungsscheine bestellen
 − Einsprachen online einreichen

Mit der «Demoversion» können Sie das Online-Ausfüllen sowie
den Beleg-Upload unverbindlich ausprobieren!

Informationen � nden Sie unter www.taxme.ch

Steuern
Impôts

Steuern
Impôts

Steuererklärung 2022
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Spielend unterwegs –  
Neues zu unserem Schuljahresmotto

Spielen – was für viele von uns wohl eher unaufgeregt tönt, 
ist eine spannende, lehrreiche und dazu abwechslungsrei-
che Sache. 
Spielen wird von Erwachsenen schnell mal als etwas Un-
wichtiges, als eine «nette» Beschäftigung für Kinder wahr-
genommen. 

Dass da viel mehr dahintersteckt, dürfen wir in diesem Schul-
jahr immer wieder erfahren. Mit viel Freude beobachten wir, 
wie sich alle Kinder und Jugendlichen vom Kindergarten bis 
zur 9. Klasse bei gemeinsamen Spielen engagieren, einander 
helfen, sich gegenseitig unterstützen, sich über Siege freu-
en und einander beim Verlieren unterstützen.
In diesem Schuljahr …
•  widmen sich alle Klassen regelmässig verschiedenen 

Spielformen, lernen neue Spiele kennen, zeigen und er-
klären einander neue Spiele. 

•  treffen sich immer wieder zwei Klassen – die Kindergar-
tenklassen mit der Mittelstufe, die Unterstufe mit der 
Mittelstufe oder mit der Oberstufe und verbringen eine 
Spiellektion.

•  haben wir alle einen gemeinsamen Weihnachtsspielmor-
gen verbracht. Die altersdurchmischten Gruppen lösten 
Weihnachtsrätsel, warfen «Schneebälle» auf Dosen, 
zeichneten und rätselten Winterwörter, versuchten aus-
gerüstet mit Mütze und Handschuhen die Schokoladen-
tafel zu knacken, packten unter erschwerten Bedingun-
gen Päckli ein oder spielten eine Rolle in der etwas 
anderen Weihnachtsgeschichte.

Es ist für uns Lehrpersonen eine grosse Freude zu beobach-
ten, wie Kinder und Jugendliche einander helfen, Verant-
wortung übernehmen, sich mit Begeisterung auf «Neues 
einlassen» und entdecken, und sich dabei besser kennenler-
nen. 
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Wandernd unterwegs –  
Semesterschluss

Es ist fast nicht zu glauben, aber wir nähern uns bereits wie-
der dem Semesterende. Der Semesterschluss ist aber oft 
gar nicht sicht- und spürbar, da der Unterricht einfach wei-
ter geht. Es gibt auch keine Berichte oder gar Zeugnisse 
mehr, wie wir dies aus «alten Zeiten» vielleicht noch ken-
nen. Was wir aber immer noch und immer wieder organi-
sieren ist der gemeinsame Ausflug zur Waldhütte. Wir wan-
dern alle in den Fluhwald und treffen uns da zum 
«Wurstbräteln». Nun hoffen wir auf schönes Winterwetter, 
wie wir dies schon oft erleben durften.

Der Znünimärit – eine «feine» Sache

Bei Start des Elternrates war der Znünimärit eine Idee, von 
der alle Beteiligten begeistert waren. Schön, dass diese Be-
geisterung nun auch bei den Kindern und Jugendlichen zu 
spüren ist. Mit viel Vorfreude erwarten die Schülerinnen und 
Schüler jeweils einmal im Monat den Znünimärit. Immer lie-
gen wunderschöne, feine und für die Kinder «gluschtige» 
Sachen parat. Alle wählen ihr Znüni selber aus und bezah-
len einen kleinen Betrag dafür an der Kasse – wie «richtig».
Ein grosses Merci geht an dieser Stelle an all die engagier-
ten Eltern, welche in unterschiedlicher Weise den Znünimä-
rit möglich machen – das ist eine tolle Sache!
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 ■ Besondere Gottesdienste und Anlässe in der Kirche
Einzelheiten zu allen Aktivitäten finden Sie unter www.kirche-eriswil.ch

Datum Zeit Anlass

Sa, 18. Februar 2023 9.00 Uhr Frauenmorgen in Wyssachen mit Pfrn. Claudia Laager-Schüpbach

So, 5. März 2023 9.30 Uhr WGT-Gottesdienst mit WGT-Team, Kirche Eriswil

Sa, 1. April 2023 9.00 Uhr Frauenfrühstück im KGH Wyssachen

So, 2. April 2023 9.30 Uhr Palmsonntag/Konfirmation mit Pfrn. Claudia Laager-Schüpbach, Orgel 
Fränzi Braun, Kirche Eriswil

Fr, 7. April 2023 9.30 Uhr Gottesdienst zum Karfreitag mit Pfrn. Claudia Laager-Schüpbach, Orgel 
Annette Schwerin, Kirche Eriswil

So, 9. April 2023 9.30 Uhr
Oster-Gottesdienst mit Pfrn. Claudia Laager-Schüpbach,  
musikalische Umrahmung Kirchenchor Eriswil  
und kath. Kirchenchor Huttwil, Orgel Fränzi Braun, Kirche Eriswil

Mi, 19. April bis  
Fr, 21. April 2023 Chindertage mit Christof Fankhauser

 ■ Predigtvorbereitungsgespräch
Wir lesen zusammen den Predigttext vom kommenden 
Sonntag und tauschen Fragen und Beobachtungen aus, las-
sen uns auf das herausfordernde Wort Gottes ein und erle-
ben den Reichtum in der Vielfalt unserer Sichtweisen. Ger-
ne lade ich Sie ein, sich mit anderen zusammen von Gott 
ansprechen zu lassen und in dieser gemeinsamen Bibellek-
türe für das Leben ermutigt zu werden. Ich freue mich auf 
einen spannenden Austausch mit Ihnen. 

Nächste Daten: Mittwoch, 15.2./15.3./19.4./10.5. jeweils um 
20.00 – 21.30 Uhr im Pfarrhaus. Die Daten werden auch im 
Anzeiger, im Reformiert und auf der KG-Homepage veröf-
fentlicht.
Pfrn. Claudia Laager-Schüpbach

 ■ KUW-Daten 2022/2023
Mit Katechetin Susanne Braun

KUW 2. Klasse 2022/2023
• Mi, 5. April 2023 08.20 – 11.50 Uhr MZR
• Do, 27. April 2023 08.20 – 11.50 Uhr MZR
• So, 30. April 2023 09.30 Uhr, 
  Mitgestaltung GD Kirche Eriswil

KUW 3. Klasse 2022/2023
• Do, 23. Februar 2023 13.30 – 15.05 Uhr MZR
• Do, 9. März 2023 13.30 – 15.05 Uhr MZR
• Do, 16. März 2023 13.30 – 15.05 Uhr MZR
• So, 19. März 2023 09.30 Uhr
  Mitgestaltung GD Kirche Eriswil

KUW 5. Klasse 2022/2023
• Mo, 13. Februar 2023 16.10 – 17.10 Uhr MZR
• Mo, 20. Februar 2023 16.10 – 17.10 Uhr MZR

KUW 6. Klasse 2022/2023
• Di, 23. März 2023  Ganztägige Exkursion 

 ■KUW Daten 2022/2023
Mit Pfrn. Claudia Laager-Schüpbach

KUW 9. Klasse 2022/2023
• Fr/Sa 10./11. März 2023 18.00 – 12.00 Uhr
 Konfweekend mit Übernachtung
• Sa 1. April 2023 9.00 – 12.00 Uhr
 Hauptprobe Konfirmation, Kirche Eriswil
• So 2. April 2023 9.30 Uhr
 Konfirmation, Kirche Eriswil

 ■ Konfirmation 2023
Am Palmsonntag, 2. April 2023. werden in der Kirche Eriswil 
sieben Jungerwachsene konfirmiert:
Heiniger Lisa, Schlössli 6
Röthlisberger Andrina, Schwende 1
Ruch Lena Jael, Langeten 5
Gygli Levin, Hauptstrasse 14
Hebeisen Michael, Späckhüsli 4
Lanz Dominic, Gsang 2
Röthlisberger Levin, Hegen 36 

Der Kirchgemeinderat und Pfrn. C. Laager-Schüpbach wün-
schen den Jungerwachsenen bereits jetzt einen wunder-
schönen Konfirmationstag und alles Gute und Gottes Se-
gen auf ihrem weiteren Lebensweg!
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Schwarz Bau GmbH
4952 Eriswil

schwarz bau folgt
Strassen, Tief- und Leitungsbau

Mit fundiertem Wissen und unserer  
Erfahrung beraten wir Sie
gezielt und unkompliziert.

Ihre Visionen werden mit Passion
zum Handwerk verwirklicht.

Wir empfehlen uns für:
Tief- und Strassenbau, Abbruch und 

 Aushubarbeiten

Bauen aus Passion

062 966 10 15 | 079 332 94 51
info@bauschwarz.ch | bauschwarz.chSUSANNE NYFFELER

Bahnhofplatz 2
4952 Eriswil

062 966 17 66
bluetencharme@bluewin.ch

Mo geschlossen
Di, Do, Fr 9.00 – 12.00 / 13.30 – 18.30
Mi 9.00 – 12.00 / geschlossen
Sa 9.00 – 12.00 / 13.00 – 16.00
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K I E N T A L E R
A L P K Ä S E

vom Eggburgli - handgemacht von Familie Meister

Alpkäse
Rezenter Alpkäse
Alp-Raclettekäse

Mhmmm Chääs vom Burgli...

Jetzt bestellen unter 062 966 04 07 oder

 Jeden Mittwoch wird frisch abgepackt

auch im Volg Eriswil erhältlich

 ■ Chinderzyt
Ir Chinderzyt begrüesse mir dr Früehlig mit ere tolle Gschicht 
u verbringe ä luschtigi Stung zäme. Chömit dir ou cho ine-
luege? Mir freue üs uf öich!

Nächschti Datum: 
Samschti, 18. März und 6. Mai
Härzlech wiukomme si Ching bis 9 Jahr mit Begleitig. 
Bi Frage mäudet öich bir Nicole Aebi, Tel. Nr. 062 966 01 81 
oder Karin Tanner, Tel. Nr. 079 202 09 73

Chindertage zum Thema: Achtung, fertig, los!
Vom 19. bis 21. April 2023, jeweils von 13.30–16.30 Uhr, ge-
stalten wir spannende Nachmittage mit Christof Fankhau-
ser mit Geschichten und Liedern vom Sport in der Bibel. Spiel 
und Spass für Kinder im Kindergarten- und Primarschulal-
ter. Die Nachmittage können einzeln besucht werden. Am 
21. April findet um 16.30 Uhr ein Abschlusskonzert statt. Fly-
er mit Anmeldungen werden nach den Sportferien in der 
Kirche aufliegen und verteilt.  

 ■ CEVI Jungschi 
Für alle Kinder von 5 Jahren bis zur 6. Klasse.
Treffpunkt: jeweils um 13.30 bis 16.00 Uhr beim Jugendhüs-
li.
Zum Vormerken schon die Daten bis im Juli:
18. Februar, 4. März, 25. März, 29. April, 13. Mai,
27./28. Mai Jungschiweekend (Pfingsten), 17. Juni, 1. Juli.
Wir freuen uns über viele Teilnehmer. 
Fragen und Informationen:
David Zehnder, Tel. 079 628 49 56
Lea Feldmann Tel. 077 448 08 28
david.zehnder.95@gmail.com, www.jungschi-eriswil.ch 

 ■ ONEPOT
Im ONEPOT hast du Zeit zum Spielen, Plaudern, Musik hö-
ren, Essen, Freund/Freundinnen treffen und vieles mehr! Al-
ter: 13-x Jahre. Treffpunkt: jeweils ab 18.30 im Kirchgemein-
dehaus Huttwil. 
Nächste Daten: 17.2./3.3./17.3./31.3./14.4./28.4.
Fragen und Informationen: Gian Wegmüller, 079 852 15 65.

 ■ SOLA 2023 
9.–15. Juli 2023, für Kinder- und Teenies der 3. – 9. Klasse 
gemäss Schuljahr 22/23

Abenteuer, Biblische 
Geschichten, Chi(l)le, 
Dräck, Einzigartig, Für 
aui, Geländespiel, Han-
dyverbot, Immer öppis 
los, JuHu, Kiosk, Lager-
feuer, Marshmallows, 
Nachtgame, Ohre- 
wurm, Prima Chuchi, 
Quak, Rägä macht üs 
nüt us, Schoggibanane, 
Teerä und Fädere, Uf-

stoh & witer geits, Verwütscht, Wellnessabend, Xung & 
munter, Yuhuii, ZwöiTägeler …
… das Alphabet hat einfach zu wenig Buchstaben, um unser 
Sommerlager zu beschreiben! Interessiert? Wenn ja, dann 
meldest du dich am besten gleich jetzt an. Wir freuen uns 
auf eine lustige, spannende und unvergessliche Woche mit 
dir! 
Ismael und Team.
Tel. Ismael: 079 801 50 33
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 ■ Seniorentreffen 
Die Seniorentreffen finden von 13.30–16.00 Uhr im Mehr-
zweckraum statt. Der Frauenverein serviert jeweils ein fei-
nes Zvieri. Eingeladen sind Frauen und Männer ab dem Pen-
sionsalter, welche gerne einen gemütlichen Nachmittag mit 
Gleichgesinnten verbringen möchten. 

• 7. März Impressionen aus dem südlichen Afrika
• 4. April «Die roti Fläsche»
• 2. Mai «E gschänkte Tag»
• 30. August Spiel und Spass für Alt und Jung
• 3. Oktober Besser leben mit Schmerzen
• 31. Oktober Abendmahlsgottesdienst in der Kirche
• 5. Dezember Adventsfeier

 ■ Seniorenreise
Die Seniorenreise wird am Dienstag, 6. Juni, durchgeführt. 
Die Ausschreibung folgt zu einem späteren Zeitpunkt. 

 ■ Seniorenferien der Kirchgemeinde Eriswil
4. bis 9. September, Lenk im Simmental
Die beliebte Ferienwoche für Seniorinnen und Senioren, Al-
leinstehende und alle, die gerne Gemeinschaft pflegen und 
mit andern unterwegs sind, gibt es auch im Herbst 2023!
Das Hotel Wildstrubel an der Lenk erwartet die Eriswiler 
auch in diesem Herbst und freut sich schon auf uns!  Das 

Morgen- und Abendessen nehmen wir gemeinsam dort ein. 
Jeden Tag werden ein Ausflug und eine Mittagsverpflegung 
organisiert, die Gegend rund um die Lenk bietet dazu sehr 
viele Möglichkeiten.
Es soll genügend Raum sein für individuelle Wünsche und 
eigene Aktivitäten. Gemütlichkeit, Gemeinschaft, der Aus-
tausch mit- und untereinander und Gespräche über Gott 
und die Welt und das Leben sollen nicht zu kurz kommen. 
Ein uns zur Verfügung stehender Gemeinschaftsraum gibt 
uns zudem viele Möglichkeiten, miteinander zu spielen, sin-
gen, lachen und, und, und …
Reisen werden wir mit den bewährten zwei Kleinbussen. 
Hilfestellungen und Betreuung werden vom Team gewähr-
leistet. Mit dabei sind auch dieses Jahr unsere beiden Chauf-
feure Hans und Klaus. Edith Sommer und Annelies Schnei-
der werden die Woche ebenfalls wieder begleiten. An zwei 
Tagen wird uns zudem Pfrn. Claudia Laager besuchen.
Die Eckdaten der Ferienwoche:
Wir reisen am Montag, 4. September bis Samstag, 9. Sep-
tember 2023.
Kosten: Doppelzimmer Fr. 845.– / Einzelzimmer Fr. 895.–.
Auskunft und Anmeldung bis 30. Mai bei Ursula Zehnder, 
Bänihaus 1, 4952 Eriswil, Tel. 062 966 21 74 oder uk.zehnder@
bluewin.ch 

Name(n) / Vorname(n):

Geburtsdatum:

Adresse, Ort / Telefon, Natel, E-Mail:

Zimmerwunsch: 
 Einzelzimmer
 Doppelzimmer

 
Ich teile das Zimmer mit: 
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 ■ Weltgebetstag 2023 – Taiwan
Sonntag, 5. März, 9.30 Uhr, Kirche Eriswil

«Ich habe von eurem Glauben gehört» 

Ein Land, das es offiziell nicht gibt

Viele kennen die Insel Taiwan, die 180 km weit vor der Küs-
te Chinas zwischen Japan und den Philippinen liegt, noch 
unter dem Namen Formosa («die Schöne»). So wurde sie im 
16. Jh. von portugiesischen Seefahrern benannt. Tatsächlich 
bietet die Hauptinsel mit ihren zahlreichen umliegenden 
kleineren Inseln eine abwechslungsreiche Landschaft mit 
vielen Naturschönheiten und natürlichen Ressourcen. 
Gleichzeitig ist Taiwan aber auch führend auf dem Gebiet 
der Hightech-Industrie. Und die Hauptstadt Taipeh ist eine 
hochmoderne Millionenstadt. Nach politisch sehr beweg-
ten Zeiten mit vielen Machtwechseln sieht sich Taiwan heu-
te als souveräner Staat, wird aber nur von wenigen Ländern 
der Welt als solcher anerkannt.
Die Bevölkerung Taiwans besteht zur grossen Mehrheit aus 
Nachkommen von seit mehreren Jahrhunderten aus China 
Eingewanderten. Daneben gibt es mehr als ein Dutzend in-
digene Stämme mit ihren eigenen Sprachen.
Das Christentum kam im 17. Jh. mit der niederländischen und 
spanischen Kolonialisierung auf die Insel. Es ist mit 6,5 Pro-
zent eine Minderheitsreligion neben Buddhismus, Taoismus 
und anderen Religionen. Taiwan hat in der Weltrangliste ei-
nen Spitzenplatz bezüglich religiöser Vielfalt und Religions-
freiheit.
Der Weltgebetstag wird in Taiwan seit 1935 gefeiert. Die Vor-
bereitungen für den WGT 2023 fanden im Pandemiejahr 
2020 unter erschwerten Bedingungen statt. Zum Thema 
«Ich habe von eurem Glauben gehört» aus dem Brief des 
Paulus an die Gemeinde in Ephesus haben die Frauen des 
taiwanischen WGT-Komitees darüber nachgedacht, wie die-
ser Glaube in ihrem Alltag gelebt und für andere sichtbar 

wird. Ihre «Glaubensgeschichten» offenbaren das selbstlo-
se Engagement vieler Frauen für ihre Familien, für gesell-
schaftlich benachteiligte Frauen, für verletzliche Menschen 
und auch für die Umwelt.
Gemeinsam wollen wir diesen Glaubensgeschichten und 
den Gedanken der Frauen aus Taiwan zuhören, mit ihnen be-
ten und darauf vertrauen, dass Gott für sie und auch für uns 
gute Pläne hat.
Sie sind herzlich eingeladen, mit uns zu feiern! 

 ■ Fastenaktion «Brot zum Teilen»
Alljährlich findet in der Fastenzeit, heuer vom Aschermitt-
woch, 22. Februar bis Ostersonntag, 9. April 2023, die Aktion 
«Brot zum Teilen» statt. Während dieser Zeit bietet unsere 
Volg Filiale in Eriswil ein Brot an, von dessen Verkauf 50 Rp. 
pro Brot der Hilfsorganisation HEKS gutgeschrieben wird. 
Das Volg Team, Pfrn. C. Laager-Schüpbach und der Kirchge-
meinderat freuen sich auf Ihre Unterstützung bei der Faste-
naktion!

 ■ Unsere Kirche ist offen
Möchten Sie Kraft tanken? Oder suchen Sie einen Moment 
Ruhe? Möchten Sie abseits von Hektik und vielen Alltagssor-
gen einen besonderen Augenblick geniessen? Mitten im Dorf 
steht unser Gotteshaus. Es ist für alle da! Unsere Kirche ist 
tagsüber offen, treten Sie ein! 

 ■ Gebet für die Region
Seit längerem besteht das Angebot «Gebet für die Region». 
Initiator ist die Evangelische Allianz Region Huttwil, in Zu-
sammenarbeit mit der Regio. Kirche. Jeweils am 3. Donners-
tag im Monat findet der Gebetsabend gemäss festgelegtem 
Turnus in der Region statt. Die jeweiligen Daten sind auf un-
serer Homepage ersichtlich und werden im Anzeiger veröf-
fentlicht.

 ■ Fahrdienst
Möchten Sie gerne an einen Seniorennachmittag oder einen 
Gottesdienst, aber Sie können den Weg nicht mehr allein be-
wältigen und haben keine Mitfahrgelegenheit? Oder viel-
leicht sind Ihnen die Strassenverhältnisse zu heikel, um zu 
laufen oder selber zu fahren? 
Für alle diese Situationen bietet der Kirchgemeinderat einen 
unentgeltlichen Fahrdienst an. Für den jeweiligen Anlass 
stellt sich jemand zur Verfügung, Sie abzuholen und auch 
wieder nach Hause zu bringen. Im Kirchenzettel im Anzeiger 
ist die jeweilige Person mit Namen und Telefonnummer pu-
bliziert. Also zögern Sie nicht und rufen das nächste Mal an, 
wir holen Sie gerne ab!
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Vorstellung Frauenverein

Der Frauenverein Eriswil besteht seit 1899 und setzt sich mit 
seinem gemeinnützigen Wirken zum Wohle der Bevölke-
rung ein. Wir arbeiten gerne mit anderen Vereinen und In-
stitutionen zusammen.

Tätigkeiten des Frauenvereins
Wahrnehmen und Unterstützen von sozialen und ge-
meinnützigen Aufgaben.
Durchführen von Frauenabenden.
Organisieren von Kursen für die gesamte Bevölkerung.
Mithilfe an den Senior*innentreffen der Kirchgemeinde 
Eriswil. Hier sorgen wir für das leibliche Wohl der Besu-
cherinnen und Besucher.
Organisieren und Betreuen des Backwarenstandes am 
Altersheimbasar.

Mit dem Bezahlen des Mitgliederbeitrages von aktuell 
10 Franken sind Sie Mitglied des Frauenvereins Eriswil. Das 
freut uns! Herzlichen Dank! So helfen auch Sie, unseren Mit-
menschen Gutes zu tun.

Sammlerinnen
Unsere 15 Sammlerinnen sind das Herz des Vereins. Sie ge-
hen zu den Menschen, machen Besuche, überbringen Ge-
schenke und schaffen eine persönliche und direkte Verbin-
dung zur Bevölkerung. Jede Sammlerin hat ihr zugeteiltes 
Gebiet, das sie in der Gemeinde abdeckt.

Die Aufgaben der Sammlerinnen
Sie überbringen ein Geschenk zur Geburt eines Neuge-
borenen.
Sie bringen der älteren Bevölkerung Geburtstagsge-
schenke und die Weihnachtsbescherung.
Sie machen Besuche bei einer längeren Krankheit.
Sie ziehen den Mitgliederbeitrag ein.

Zunehmend wird es schwieriger, zu erfassen, wer an einer 
längeren Krankheit leidet. Aufgrund des Datenschutzes darf 
dies nicht über eine amtliche Stelle kommuniziert werden. 
Damit wir auf die Bedürfnisse der Menschen eingehen kön-
nen, ist «zäme rede» hier sehr wichtig. Gerne darf man sich 
auch bei uns melden, wenn ein Besuch gewünscht wird.
Unser aktuelles Tätigkeitsprogramm finden Sie als Beilage 
in dieser Ausgabe der NEZ. Weiter können Sie sich bequem 
über unsere Homepage www.frauenverein-eriswil.ch infor-
mieren.
Haben wir Sie «gluschtig» gemacht?
Wir freuen uns sehr, Sie an einem unserer nächsten Anläs-
se begrüssen zu dürfen.

Der Vorstand:
Kathrin Steiner, Annegret Gerber, Diana Meyer, Christine 
Meer, Therese Nyfeler, Nicole Aebi, Anita Röthlisberger.

120. Hauptversammlung 2023

Wir freuen uns, dass wir nach drei Jahren die Hauptver-
sammlung wieder persönlich durchführen können! Herzli-
che Einladung!

Montag, 13. März 2023
20.00 Uhr im Mehrzweckraum Eriswil
(Anträge bitte bis am 1. März 2023 bei der Präsidentin Kath-
rin Steiner, Küngacker 6, Tel. 062 962 24 01 einreichen.)

Traktanden:
1. Begrüssung
2. Auswertung* der schriftlichen HV 2022
3. Jahresbericht 2022/2023
4. Jahresrechnung/Revisorenbericht 2022/2023
5. Budget 2023/2024
6. Festsetzung des Mitgliederbeitrages
7. Demissionen/Wahlen
8. Tätigkeitsprogramm 2023/24
9. Verschiedenes

*Die Auswertung kann unter www.frauenverein-eriswil.ch 
oder eine Stunde vor HV-Beginn im Mehrzweckraum einge-
sehen werden.

Der Vorstand Frauenverein Eriswil

Zäme 
ufem Wäg
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Backwarenstand am  
Altersheimbasar 2022

Herzlichen Dank für all die feinen Backwaren.
Der schöne Reinerlösbetrag betrug total Fr. 2’463.–. 2/3 vom 
Betrag, Fr. 1’642.– wurden ans Altersheim überwiesen, 1/3 = 
Fr. 821.– kam in die Kasse des Frauenvereins.
Danke allen Basarbesuchern für die treue Unterstützung.
Mit dem Betrag werden wir Material für neue Stuhlkissen 
für in den Mehrzweckraum kaufen. Die Sitzkissen werden 
am Montag, 6. November 2023, unter der Anleitung von An-
nerös Röthlisberger gemeinsam genäht. Sie sind herzlich 
zum Mitnähen eingeladen!

Aufruf:
Wir sammeln Nylonstrümpfe fürs Ostereierfärben vom 
22. März 2023.
Die Strümpfe bringst du am 22. März zum Färben mit
oder gibst sie vorher einem Vorstandsmitglied.

 ■ Unsere Anlässe demnächst:
Unser Tätigkeits- und Kursprogramm liegt in Papierform 
dieser NEZ- Ausgabe bei.

•  Montag, 13. März 2023, Hauptversammlung
 20.00 Uhr im MZR Eriswil
•  Mittwoch, 22. März 2023, Ostereier färben für den Ver-

kauf an der Frühlingsausstellung,
  ab 19.00 Uhr im MZR Eriswil.
  Mitbringen: Strümpfe, Faden, Schere, Kräuter zum Einbin-

den.
• Samstag, 25. März 2023 und Sonntag, 26. März 2023,
 Frühlingserwachen mit Blüten, Charme und Genuss
  Ein Gemeinschaftsanlass mit dem Blumenladen Blüten-

charme und dem Frauenverein rund ums Blockhaus in Eris-
wil. Der Frauenverein sorgt für das leibliche Wohl.

•  Mittwoch, 14. Juni 2023, Vereinsreise, Anmeldung bis  
1. Juni 2023.

Anmeldungen: Diana Meyer, 062 966 10 72, oder frauenver-
eineriswil@gmail.com 
Nähere Angaben zu den Veranstaltungen und Kursen  
finden Sie auf unserer Homepage www.frauenverein- 
eriswil.ch

Jodlerchörli Eriswil Konzert  
und Theater 2023

Liebe Jodlerfreunde, liebe Jodlerfreundinnen
Es ist wieder soweit, dass wir Sie zu unserem Jahreskonzert 
und Theater einladen dürfen. 

Sa/So, 4./5. März, 13.15 Uhr
Fr/Sa, 10./11. März, 20.00 Uhr

Den Konzertblock gestalten wir mit neuen und bekannten 
Jodelliedern, welche wir unter der Leitung von Bruno Wein-
gart einstudiert haben. 

Theater «Dr Ofemürggu»
Volksstück in vier Akten vom einheimischen Paul Tanner.
Wir empfehlen unsere Festwirtschaft, welche ab 18.00 Uhr 
bis 19.30 Uhr und ab Konzertende ein Nachtessen anbietet. 
Weitere Informationen können Sie auf unserer Homepage 
unter www.jodlereriswil.ch  nachlesen. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und verbleiben 
mit einem lieben Jodlergruss

Platzreservation: Rita Gerber, Huttwil, Tel. 062 962 28 56 
Zeit: Freitag, von 17.00 bis 20.00 Uhr 
Zeit: Samstag, von 09.00 bis 14.00 Uhr

Jodlerchörli Eriswil: 
www.jodlereriswil.ch, info@jodlereriswil.ch 
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FRÜHLINGSAUSSTELLUNG 
mit Blüten, Charme und Genuss 

Susanne Nyffeler und ihr Team verwandeln den Garten rund ums Blockhaus 
wiederum in eine zauberhafte Frühlingslandschaft. 

Diese Ausstellung ist ein Gemeinschaftsanlass mit dem Frauenverein Eriswil, 
der für das leibliche Wohl sorgen wird. Mit dem Duft frischer Waffeln, mit 
feinen Ostereiern und vielen frühlingshaften Werkstücken stimmen wir Sie in 
den Frühling ein. 

Samstag, 25. März 2023, 10.00 bis 18.00 Uhr 

Sonntag, 26. März 2023, 10.00 bis 16.00 Uhr 

Die Ausstellung findet rund ums Blockhaus im Dangeliacker 1, Eriswil, statt. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Susanne Nyffeler mit Team  

Frauenverein Eriswil 
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Todesfälle

Name, Vorname Todesdatum

Meyer Erna 31.10.2022

Mathys Friedrich 09.12.2022

Ruch Rita 11.01.2023

Geburten

Name, Vorname Geburtsdatum Eltern

Schindler Leon 05.11.2022 Schindler, Philipp  
und Claudia

Heer Luka  
Maximilian

29.12.2022 Heer, Adrian  
und Nadine

Anzeigen

Haben Sie etwas zu verschenken? Dann stehen Ihnen hier 
fünf Zeilen zur Verfügung, um eine Anzeige zu publizieren. 
Die Anzeige erfolgt kostenlos, es werden jedoch nur Anzei-
gen für Gegenstände, die zu verschenken sind, aufgenom-
men. Wenn Sie eine Anzeige veröffentlichen möchten, kön-
nen Sie dies der Gemeindeverwaltung Eriswil per E-Mail an 
fankhauser@eriswil.ch mitteilen.

Humor

Was ist weiss und stört beim Essen? Richtig, eine Lawine.
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veranstaltungen

Datum Zeit Anlass Veranstalter Ort

Februar 2023

17. 20.00 Uhr Ehrungs- und Neuzuzügeranlass Einwohnergemeinde MZH

18. Suppentag Schule Eriswil MZR

März 2023

4. 20.00 Uhr Konzert und Theater Jodlerchörli MZH

5. 13.15 Uhr Konzert und Theater Jodlerchörli MZH

9. 17.00 Uhr Lesung Primitivo  
von Pedro Lenz

Franz- und Rosemarie  
Eggenschwiler-Wiggli  
Stiftung

Stiftungshaus 
in Eriswil

10./11. 20.00 Uhr Konzert und Theater Jodlerchörli MZH

12. Abstimmung Gemeindeverwaltung Gemeindesaal

15. Papiersammlung Schule

25. 17.00 Uhr Racletteabend Trachtengruppe MZH

31. Frühlingsanlass Schule MZR

April 2023

1. Frühlingsanlass Schule MZR

4. 13.30 Uhr Seniorentreffen Kirchgemeinde MZR

6./8. Jahreskonzert Musikgesellschaft MZH

19.–21. 13.30 Uhr –
16.30 Uhr Kinderfest Kirchgemeinde MZR

Mai 2023

2. 13.30 Uhr Seniorentreffen Kirchgemeinde MZR

13. Jubilarenkonzert Musikgesellschaft
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Partner der Schulmedizin.   
Im Oberaargau zu Hause.

Sie finden uns an den Standorten des 
Spitals Region Oberaargau SRO.

Unsere qualifizierten, zertifizierten 
Therapeut/innen ergänzen 

sich in ihren Spezialkompetenzen 
und sind gerne für Sie da. 

Seit 12 Jahren.
www.tcmoberaargau.ch

Herzogenbuchsee   I   062 955 52 70
PanoramaPark SRO AG, Stelliweg 24, 3360 Herzogenbuchsee 

Langenthal   I  062 916 46 60
Personalhaus SRO AG Untersteckholzstrasse 19, 4900 Langenthal

Huttwil   I  062 959 62 44
Gesundheitszentrum Huttwil SRO AG, Spitalstrasse 51, 4950 Huttwil

Niederbipp   I   032 633 72 01
Gesundheitszentrum Jura Süd SRO AG, Anternstrasse 22, 4704 Niederbipp

Von Krankenkassen anerkannt    I   Sprechstunde:  Montag bis Freitag  08.00 – 12.00 Uhr / 14.00 – 18.00 Uhr, Samstag nach Vereinbarung 08.00 – 12.00 Uhr    I    info@tcmoberaargau.ch

Rückmeldungen von Patient/Innen
Permanenter Husten – nach Covid-Erkrankungen
«Im November 2019 wurde ich krank, hatte heftigen Husten, der mein Asthma verstärkte – und nachträglich als Corona diagnostiziert 
wurde. Seither hustete ich trotz Medikamenten permanent, oft bekam ich fast keine Luft mehr, was Ängste auslöste. Dann hatte ich An-
fang 2022 erneut eine Covid-Erkrankung, die den Husten weiter verschlimmerte. Die maximale Dosierung des Cortison-Präparats und 
weitere Medikamente brachten keine Verbesserung. 
Als Geschäftsinhaberin bin ich sehr engagiert, Energiemangel und Müdigkeit liegen nicht drin, mir ging es aber immer schlechter. Da 
begegneten mir die Inserate und Empfehlungen von TCM Oberaargau, was ich zum Anlass nahm, die für mich neue TCM-Therapie in 
Anspruch zu nehmen. 
Nach zwei Wochen ging es mir bereits besser, ich hatte mehr Energie und weniger Husten. Weitere zwei Behandlungen später setzte ich 
den Cortison-Inhalator ab, ich fühlte mich stetig besser. Keine zwei Monate nach Therapiebeginn geht’s mir gut – der Husten ist weg! Die 
Müdigkeit ebenso, ich kann wieder voll anpacken. Super ist, dass meine Wechseljahrbeschwerden gleich mitbehandelt werden konnten 
und auch diese verschwunden sind. 
Obschon meine Agenda oft übervoll ist, nehme ich mir die Zeit für die ganzheitliche TCM-Behandlung, die ich sehr empfehlen kann.»  
                                                                                                                                                                                                                                                                A. Jg. 71                                              

Burnout, Rücken- und Nackenbeschwerden
«Mir geht es sehr gut! Als ich vor knapp einem Jahr mit den TCM-Behandlungen begann, glaubte ich nicht, dass es mir jemals 
wieder so gut gehen würde. 
Völlig ausgebrannt und ausgelaugt, war ich nicht mehr arbeitsfähig. Ich wollte mich komplementärmedizinisch behandeln lassen, 
das riet mir auch meine Frau, und las immer wieder über TCM Oberaargau. Bereits nach kurzer Therapiezeit ging es mir merklich 
und stetig besser. 
Nun arbeite ich längst wieder, kann besser mit Stress umgehen – und höre noch besser auf meinen Körper, das ist das Wichtigste! 
Die Therapie führe ich fort, sie hilft mir auch bei meinen Rücken- und Nackenbeschwerden. TCM Oberaargau kann ich sehr emp-
fehlen, die Therapeutin geht sensibel auf mich ein, reagiert sofort und passt die Methoden bei Bedarf an. Manchmal ist die direkte 
Verständigung etwas schwierig, aber die Praxishilfen sind stets zur Seite, um zu übersetzen.»                                                            R. Jg. 68                                                                                                                  
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Sanität Notruf 144
Polizei Notruf 117
Polizeiposten Huttwil  031 638 84 90
Feuerwehr Notruf 118
Feuerwehrkommandant, Hans Peter Ruch  062 966 11 45 
  079 814 12 57
Störungen Elektronetz, Zehnder Elektrotechnik AG 062 966 26 26
Vergiftungsnotfälle  145
REGA  1414
Hausarztpraxis Huttwil GmbH  062 962 18 66
Spital SRO AG, Gesundheitszentrum Huttwil  062 959 61 61
Spital Region Oberaargau, Langenthal  062 916 31 31
Spitex Oberes Langetental  062 959 50 70
Altersheim Leimatt AG, Eriswil  062 957 11 11
Wildhüter  0800 940 100
Postagentur / Landi  058 476 96 96
Gemeindeverwaltung Eriswil  062 959 50 00
Schule Eriswil  062 966 11 52
Pfarramt  062 966 18 81
Rotkreuz-Fahrdienst Oberaargau  062 531 38 60

Wichtige Telefonnummern
Gemeinde Eriswil
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